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       Informationen / Termine  
 
 

Rundschreiben  
der Gemeinde Geslau  

Januar 2021 
(keine amtl. Bekanntmachung im Sinne der Bekanntmachungsverordnung) 

Geslau, den 12.01.2021 
 
 
 

Sprechzeiten des 1. Bürgermeisters: Öffnungszeiten im Rathaus: 
Mittwoch: 18.00 – 20.00 Uhr   Montag bis Donnerstag 
Freitag:    10.00 – 12.00 Uhr   jeweils von 8.00 – 12.00 Uhr 
 
Telefon: Gemeinde  09867 /   234  Internet: 
Fax:     09867 / 1885  Gemeinde  www.geslau.de 
Telefon:  Bauhof 09867 / 1835  Kommunale Allianz www.obere-altmuehl.de  
Mail:  gemeinde@geslau.de 
 
 
 

Öffnungszeiten: 
Wertstoffhof Geslau    Samstag: von 13.00 bis 15.00 Uhr 
Bauschuttdeponie     Samstag: von 13.00 bis 14.00 Uhr 
14-tägig in den Wintermonaten 
Grüngutannahme an der Deponie Geslau  Samstag: von 13.00 bis 15.00 Uhr 
 
 
    

Müll-Abholtermine:  

Restmüll: 18.01.2021 01.02.2021  

Biotonne: 11.01.2021 25.01.2021 08.02.2021 

Papier: 18.01.2021 15.02.2021  

Gelber Sack:  27.01.2021 17.02.2021  

Problemabfall: 05.02.2021  von 9.15 – 10.00 Uhr am Wertstoffhof 

 
 

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 06. Februar 2021 
Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist Donnerstag, der 27. Januar 2021! 

 



 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

hinter uns liegt ein turbulentes und außergewöhnliches Jahr. 
Plötzlich und unerwartet wurden wir mit einer neuartigen Situ-
ation konfrontiert, die wir uns nicht hätten vorstellen können. 
Dieses Jahr hat alles durcheinandergeworfen, was für uns Alltag 
und Routine war. 

 

Ich hoffe, Sie hatten trotz der Einschränkungen ein schönes und 
besinnliches Weihnachtsfest, auch wenn es etwas andere Festtage 
waren als gewohnt.  

 

Natürlich wird uns das neuartige Coronavirus noch weiter be-
schäftigen. Doch können wir auf die Wirkung der Impfstoffe hof-
fen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für das neue „Hoffnungsjahr“ 
Zuversicht, viel Glück und die nötige Kraft, Gesundheit und Got-
tes reichen Segen. 

 

Es grüßt Sie  

Herzlichst 

 

Ihr  

Richard Strauß 

1.Bürgermeister 

 

 

 



 
Termin für die Gemeinderatssitzung  
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet voraussichtlich am Montag, den 01. Februar 2021 
 um 19.30 Uhr statt. Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Homepage oder der Tagespresse. 
 
Anlieferungen auf den Osterfeuerplätzen 
Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass auf den Osterfeuerplätzen derzeit keine Äste oder 
ähnliches angeliefert werden können. Wir geben Ihnen frühzeitig Bescheid, wann die Anlieferungen 
wieder möglich sind. 

Bürgerversammlung 2021 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
aufgrund der derzeitigen Corona-Lage können wir noch keinen genauen Termin für die Bürgerver-
sammlung 2021 bekannt geben. Wir bitten um Ihr Verständnis hierfür.  
 
Gemeindearbeit – Vorlage der Arbeitszeitblätter für 2020 
Um die im Jahr 2020 geleisteten Hand- und Spanndienste noch auf das Steuerjahr 2018 abrechnen zu 
können, möchte ich Sie bitten, die Arbeitszeitblätter deshalb möglichst bald in der Gemeindeverwal-
tung vorzulegen. 
 
Öffnungszeiten der Bauschuttdeponie 
In den Monaten Januar und Februar ist die Bauschuttdeponie – wie in den zurückliegenden Jahren 
auch – 14-tägig von 13.00 bis 14.00 Uhr (1 Stunde) geöffnet. 
Die Deponie an folgenden Samstagen geöffnet: 
09.01.2021, 23.01.2021, 06.02.2021 und 20.02.2021 
 
 
Herzlichen Glückwunsch zum 25 – jährigen Dienstjubiläum 

Wir gratulieren unseren Bau-
hofleiter Günther Krauß 
ganz herzlich zu seinem 25- 
jährigen Dienstjubiläum. 
Herr Krauß wurde zum 
01.01.1996 von Bürgermeis-
ter Rudi Schwemmbauer ein-
gestellt und arbeitet seither 
selbständig und eigenverant-
wortlich als Bauhofleiter im 
Bauhof Geslau.  Seine um-
fangreichen täglichen Arbei-
ten umfassen zum großen 
Teil die Kläranlage, den 
Straßenunterhalt, die Grün-
pflege, die Pflege des Kanal- 

und Wassernetzes, Pflege- und Maschinenunterhalt, sowie diverse Reparatur und Verbesserungstätig-
keiten.  Die vielfältigen anfallenden Arbeiten erledigt er stets pflichtbewusst und sehr ordentlich. Mit 
seinem hohen technischen Wissen und handwerklichem Geschick kann er viele Reparatur- und Monta-
gearbeiten im gesamten Gemeindebereich selbst erledigen und spart damit der Gemeinde viele Kosten. 

Informationen aus der Gemeinde 



Die komplexen Zusammenhänge einer gut funktionierenden Kläranlage und der Pumpstationen erfor-
dern täglich dieses hohe Fachwissen. Alle auftretenden Störungen am Abend oder am Wochenende 
werden von H. Krauß unverzüglich behoben, sodass der Ablauf in der Kläranlage gesichert ist.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei H. Krauß für 25 Jahre eigenverantwortliche und selbständige Tä-
tigkeit in und für die Gemeinde Geslau mit einem kleinen Präsentkorb und wünschen Ihm und seiner 
Familie für die Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und Gottes reichen Segen. 

 

 
 
Zum Geburtstag übermittelt der Bürgermeister im Namen der Gemeinde allen Jubila-
ren die herzlichsten Glück- und Segenswünsche 
 

 Frau Renate Burger, Keuth 5 
zum 70. Geburtstag am 25.01.2021 
 

 dem Ehepaar Hannelore und Karl Herrmann, Schulstraße 10 
zur Goldenen Hochzeit am 23.01.2021 

 

 
Fotowettbewerb anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März 2021 
Am 8. März findet jedes Jahr der internationale Frauentag statt. Ein Tag an dem vor über 100 Jahren 
Frauen um ihr Wahlrecht und Gleichberechtigung kämpften.  
Auch heute leisten Frauen jeden Tag großartiges! 
„Frauenpower made im Landkreis Ansbach“ unter diesem Motto suchen wir nach Fotos zum Thema 
„Frau/ Mädchen sein“.  
Frauen sind stark und mutig, klug und schön, Kollegin, Chefin, Mutter, Kämpferin, Vorbild, Wegge-
fährtin und Freundin - manchmal auch alles auf einmal! Was bewegt, interessiert und motiviert sie? 
Das Foto kann alle Facetten der Weiblichkeit und deines Frauenbildes wieder spiegeln. Zeig uns dei-
nen Blick. Wir freuen uns auf kreative Einsendungen mit passender Bildbeschreibung. Teilnehmen 
können alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, es dürfen max. 2 Bilder eingereicht werden, am 
besten als JPEG und in Druckqualität (300 dpi). 
Altersgruppe ab 15 Jahre- 25 Jahre                         Altersgruppe ab 26 Jahren 
 
Platz 1:  100 Euro Gutschein Brückencenter           Platz 1:  100 Euro Gutschein Brückencenter 
Platz 2:  In-Ear Bluetooth Kopfhörer                         Platz 2:   In-Ear Bluetooth Kopfhörer 
Platz 3:  25 Euro Gutschein Buchhandel                  Platz 3:   25 Euro Gutschein Buchhandel 
 
Einsendeschluss ist der 28. Februar 2021 
Einsendungen bitte an: Gleichstellungsstelle@landratsamt-ansbach.de oder Komm.Jugendar-
beit@landratsamt-ansbach.de 
Eine Jury wertet die schönsten und kreativsten Bilder aus. Sexistische, rassistische, beleidigende etc. 
Einreichungen werden nicht berücksichtigt.  
Urheberrecht: 
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er uneingeschränkt jedes Verwertungsrecht an den eingereich-
ten Bildern hat. Sind auf den Bildern Personen zu sehen, müssen diese damit einverstanden sein, dass 
diese Bilder veröffentlicht werden. Die Bilder müssen frei von Rechten Dritter sein. Sollten dennoch 

Glück- und Segenswünsche 

Landratsamt Ansbach 



Rechte von Außenstehenden geltend gemacht werden, so stellt der/die Teilnehmer/in den Landkreis 
von allen Ansprüchen frei. Jeder Teilnehmer räumt dem Landkreis Ansbach unentgeltlich die räum-
lich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränkten Nutzungsrechte einschließlich der Bearbeitung, Ver-
vielfältigung und Berichterstattung ein. Es besteht kein Anspruch, dass das eingereichte Bild veröf-
fentlicht wird. 
Wir freuen uns auf Dein Foto! 
 
Ein gemeinsames Projekt der Gleichstellungsstelle und der Kommunalen Jugendarbeit des Landkrei-
ses Ansbach 
 
 
Update zum Thema Corona-Impfung  
 

Impfwillige aus Bayern können sich ab Montag, 11. 
Januar 2021 registrieren lassen. Dazu wird ein neues 
Portal der Bayerischen Staatsregierung unter 
www.impfzentren.bayern freigeschalten. 
 
Bitte beachten Sie: Hierbei handelt es sich noch 
nicht um eine Terminvergabe, sondern in einem 1. 
Schritt um eine Erfassung der persönlichen Daten. 
Auf Basis dieser Daten können dann in einem 2. 
Schritt voraussichtlich ab dem 20. Januar konkrete 
Impftermine vergeben werden. Grundlage für die Rei-

henfolge der Impfung bleibt die Prioritätsstufe laut bundesweiter Impfverordnung.  
Es wird darum gebeten, vorrangig das Online-Portal zu nutzen. Bitte unterstützen Sie ältere 
Menschen oder Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang bei der Registrierung. 
Für Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang wurde für Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach 
zusätzlich eine telefonische Registrierung eingerichtet. Diese ist ab 11. Januar 2021 von Montag bis 
Sonntag, jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr unter der Nummer 0981/20862951 erreichbar.  
Für allgemeine Fragen wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer 0981/20862941. 
Nach den bundesweiten Vorgaben werden in der ersten Impfphase zunächst Personen der höchsten 
Prioritätsstufe geimpft, zu der auch die über 80-Jährigen gehören. Dieser Personenkreis erhält in den 
nächsten Tagen ein Schreiben vom Landratsamt Ansbach mit den wichtigsten Informationen zu Imp-
fung, Registrierung und Terminvereinbarung. 
 
Heimat bewahren — Klimaschutz leben im Landkreis Ansbach  
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  
der Klimaschutz ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft – heute und auch in Zukunft. 
Jeder kann und muss seinen Beitrag leisten, um Energie zu sparen oder klimaneutral selbst zu produ-
zieren. Deshalb hat der Kreis-ausschuss des Landkreises Ansbach die Ausarbeitung eines Integrierten 
Klimaschutzkonzepts beschlossen, das unter Mitwirkung von Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern des 
Landkreises Ansbach, erarbeitet werden soll. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Inter-
netseite: www.klimaschutz-landkreis-ansbach.de Bei Fragen wen-den Sie sich bitte an Landratsamt 
Ansbach Klimaschutzbeauftragter Jens Garbotz Telefon: 0981/468-1030 Mail: klimaschutz@landrats-
amt-ansbach.de Nutzen Sie bitte die Möglichkeit, sich zu beteiligen und am Klimaschutzkonzept des 
Landkreises Ansbach mitzuarbeiten!  
Mit freundlichen Grüßen  
Dr. Jürgen Ludwig Landrat 
 
Ablagerungen an Alttextiliencontainern  
Vielerorts werden aktuell gerade bei Alttextiliencontainern viele Altkleidersäcke und Abfall abgela-
gert, da die Container verzögert geleert werden. Dies liegt an den Feiertagen, am aktuellen Lockdown 
und der Corona- Krise und den damit verbundenen Logistik-Herausforderungen bei den Sammel- und 
Verwertungsbetrieben. Bitte haben Sie hierfür Verständnis.  



Bitte nehmen Sie Ihre Altkleidersäcke wieder mit nach Hause, um sie zu einem später en Zeit-
punkt ab-zugeben. Wir möchten darauf hinweisen, dass auch viele Wertstoffhöfe Alttextiliencontai-
ner im Gelände haben, auch dort können Sie Alttextilien während der Öffnungszeit abgeben.  
Alttextilien sind Wertstoffe, die nur bei trockener Lagerung noch genutzt werden können, ansonsten 
müssen sie als Abfall entsorgt werden.  
Leider müssen wir deshalb aus gegebenen Anlass darauf hinweisen, dass Ablagerungen vor den Con-
tainern zur Anzeige gebracht werden und ein Bußgeld plus Bezahlung der Entsorgungskosten nach 
sich ziehen.  

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Ansbach 
 
Am Dienstag, dem 02. Februar 2021, um 19.00 Uhr findet in der Sporthalle des Theresien-Gymna-
siums, Schreibmüllerstraße 10, 91522 Ansbach, der gemeinsame Informationsabend der drei Ansba-
cher Gymnasien statt. Eingeladen sind alle interessierten Eltern, deren Kinder in die 5. Jahrgangsstufe  
eines Gymnasiums in Ansbach übertreten wollen.“ 
 

Betriebsübergabe-Seminar jetzt auch als Online-Angebot  
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) bietet ihr Seminar 
„Betriebsübergabe – ein Gesundheitsthema“ nun auch online an. Das für Versicherte der 
SVLFG kostenfreie Pilotseminar findet vom 27. bis 29.Januar 2021 statt.  
Mit der Betriebsübergabe werden die Weichen für die Zukunft eines Unternehmens gestellt. Dies kann 
zu einer emotionalen Belastung für die ganze Familie und schlimmstenfalls zu Krankheiten führen. 
Die Seminare der SVLFG zu diesem Thema werden momentan – wie alle Präsenzveranstaltungen – 
durch die Corona-Pandemie ausgebremst. Aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage hat die 
SVLFG nunmehr ein Konzept für ein dreitägiges Online-Seminar entwickelt. Dies ist abwechslungs-
reich gestaltet und beinhaltet unter anderem rechtliche Informationen, die familiären Prozesse während 
der Übergabe, Erwartungen und Kommunikation, die Leistungsfähigkeit im Alter sowie Antworten 
auf die Frage, wie es nach der Übergabe weitergehen könnte. Es ist zudem interaktiv gestaltet. Es wird 
einen Dialog mit jungen Übernehmern geben sowie eine Gesprächsrunde mit ehemaligen Seminarteil-
nehmern, die ihre Übergabe erfolgreich hinter sich haben. Ebenso bietet es die Möglichkeit der Einzel-
beratung durch die Referenten. Das Seminar wird jeweils circa 2,5 Stunden am Vormittag und drei 
Stunden am Nachmittag umfassen.  
Diese Online-Variante kann eine gute Alternative zu einem Präsenzseminar sein – nicht nur während 
der Corona-Pandemie. Dies gilt insbesondere für Menschen, die ein Fortbildungsangebot von zu 
Hause aus bevorzugen oder die sich dem Thema erst einmal aus der Distanz nähern wollen und danach 
eventuell trotzdem noch an einem Präsenzseminar teilnehmen möchten.  
Interessierte können sich bei folgenden Ansprechpartnern für das Seminar anmelden:  
Sieglinde Schreiner, Telefon: 0561 785-16166, Mail: sieglinde.schreiner@svlfg.de  
Gerd Gmeinwieser, Telefon: 0561 785-13071, Mail: gerd.gmeinwieser@svlfg.de  
Christiane Mayer, Telefon: 0561 785-16416, Mail: christiane.mayer@svlfg.de 

Vorzeitige Altersrenten bleiben ungekürzt 
Die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK) wird vorzeitige Altersrenten aus der Alterssicherung der 
Landwirte (AdL) weiterhin nicht kürzen. 
Auf vorzeitige Altersrenten wird ein eventueller Hinzuverdienst auch im Jahr 2021 nicht angerechnet. 
Diese Regelung, die zunächst bis Ende 2020 gelten sollte, wurde nun vom Gesetzgeber bis zum 31. 
Dezember 2021 verlängert. Grund hierfür ist die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie. Bezieher 
von vorzeitigen Altersrenten sollen durch eine Beschäftigung weiterhin keine Einkommenseinbußen 

Informationsabend der drei Ansbacher Gymnasien 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 



haben. Die LAK wird daher auch im Jahr 2021 vorzeitige Altersrenten nicht kürzen müssen und ihre 
Abfragen zu einem eventuellen Hinzuverdienst einstellen. 
Auch für Altersrenten aus der allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung wurden die Lockerungen 
der Hinzuverdienstgrenzen verlängert. 
 
Arbeitswertnachweis 2020 - Daten an LBG bis 11. Februar melden 
 
Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (LBG) bittet alle Unternehmer, deren Beitrag nach dem 
Arbeitswert berechnet wird, ihren Arbeitswertnachweis bis zum 11. Februar 2021 an sie zu übermit-
teln. Dies ist auch online möglich. 
 
Mit dem Formular, das die LBG bereits an alle betroffenen Unternehmer verschickt hat, sind folgende 
für die Beitragsberechnung erforderlichen Daten aus dem Jahr 2020 zu melden: 

 Anzahl der vom Unternehmer, Mitunternehmer, Gesellschafter, Ehegatten (bzw. eingetrage-
nen Lebenspartner) geleisteten Arbeitstage, 

 Anzahl der von Beschäftigten und Aushilfen geleisteten Arbeitsstunden und dem von ihnen 
erzielten Bruttoarbeitsentgelt, 

 Anzahl der Arbeitstage von unentgeltlich mitarbeitenden Familienangehörigen,  
 Anzahl der Arbeitsstunden von Praktikanten und „1-Euro-Jobbern“ mit dem errechneten Min-

destentgelt, 
 Anzahl der ehrenamtlich Tätigen. 

Übers Extranet schnell, sicher und portofrei 
Gartenbau-Unternehmen können ihre Daten auch im Internet über das Extranet der SVLFG melden. 
Berechtigte finden ihre Zugangsdaten auf dem zugesandten Formular. Wer sich bereits einen Zugang 
in den Vorjahren eingerichtet hat, kann diesen weiterhin nutzen.  
Auf der Internetseite findet man in der Fußzeile die Rubrik „Extranet“. Nach dem Anklicken erscheint 
die Anmeldemaske „Extranet Login“. Dort stehen auch alle weiteren Erläuterungen zur Meldung. 
Sollte der Arbeitswertnachweis nicht bis zum 11. Februar 2021 eingegangen sein, wird die LBG den 
Beitrag schätzen. 

 
Die Weihnachtszeit dauert noch an 
Seit dem 1. Advent steht auf dem Marktplatz die Krippe. Mit dem Minigottesdienst zum Thema "Das 
Licht kommt auf die Erde - die Adventsleiter" wurde sie eröffnet und wurde nach und nach immer 
mehr "befüllt" - das Minigottesdienst-Team hatte dazu tolle Ideen! Auch im Familiengottesdienst am 
Heiligen Abend haben wir den Gedanken der "Adventsleiter" noch einmal aufgenommen. 

Viele haben inzwischen sicherlich schon ihren 
Christbaum entsorgt. Aber die Weihnachtszeit 
dauert noch an. Im Kirchenjahr dauert sie im enge-
ren Sinn bis zum Fest Epiphanias ("Heilige drei 
Könige") am 6. Januar, im weiteren Sinn bis zum 
letzten Sonntag nach Epiphanias (in diesem Jahr 
am 31. Januar) oder bis "Maria Lichtmess" am 2. 
Februar. Das letzte Datum ist 40 Tage nach Weih-
nachten und erinnert an die "Darstellung Jesu im 
Tempel" (Evangelium nach Lukas 2,22-40). 

So bleibt auch die Krippe noch bis zum 2. Februar 
stehen. Jeden Sonntag finden interessierte große und kleine Besucher im Briefkasten an der Krippe 
wieder einen neuen Brief, in dem zu lesen ist, wie es nach Weihnachten mit Jesus und seiner Familie 
weiterging. Am 17. Januar ist außerdem noch einmal Minigottesdienst.  

Termine für die Gemeinde 



 
Bei einem Spaziergang lohnt sich auch ein Besuch am Gemeindehaus mit den bunten Fenstern, die 
alle Besucher auch noch bis Ende Januar erfreuen möchten. Dazu herzliche Einladung! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr  
Richard Strauß, 1. Bgm.  
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